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Titel 
Soll

2006
 €

Ist
2006

 €

Abweichung
Ist ./. Soll

 €

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 0,00  101,13 101,13 

112 01 0,00  0,00 0,00 

119 99 0,00  0,00 0,00 

161 01 7.000,00  137.009,40 130.009,40 

Übrige Einnahmen

261 01 6.505.000,00  9.198.854,72 2.693.854,72 

von den Ist-Einnahmen entfallen auf

Umlagevorauszahlung 2005 103.008,44 €

Rückzahlung der DPR (Überschüsse 
des Haushaltsjahrs 2005) 1.035.286,53 €

Umlagevorauszahlung 2006 1.362.664,90 €

Umlagevorauszahlung 2007 6.697.894,85 €

311 01 0,00  0,00 0,00 

Haushaltsvermerk

361 01 Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres 0,00 6.446.501,90 0,00

Haushaltsvermerk

Ist-Einahmen dienen zur Leistung von Erstattungen aus Titel
261 01 sowie zur Deckung von Ausgaben bei Titel 919 01. 

Gebühren, sonstige Entgelte

Haushaltsvermerk                                                               
Aus den Einnahmen können Erstattungen für Überzahlungen
im Rahmen der Vorauszahlungen der Vorjahre geleistet
werden. Zahlungen können abweichend von § 72 Abs. 2 BHO
in dem Haushaltsjahr  gebucht werden, in dem sie fällig sind.

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten

Vermischte Einnahmen

Zinsen aus der Anlage überschüssiger Liquidität

Einnahmen aus Krediten

Enforcement

Erstattungen von Verwaltungsausgaben 

Zweckbestimmung

Ausgaben zur Tilgung von Betriebsmitteldarlehen werden aus
diesem Einnahmetitel geleistet. 
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Titel 
Soll

2006
 €

Ist
2006

 €

Abweichung
Ist ./. Soll

 €

Enforcement

Zweckbestimmung

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 377.000,00  164.015,14 -212.984,86 

422 02 0,00  76.349,06 76.349,06 

424 01 88.000,00  70.823,78 -17.176,22 

425 01 321.000,00  213.105,78 -107.894,22 

441 01 15.000,00  2.437,02 -12.562,98 

443 01 1.000,00  0,00 -1.000,00 

443 02 1.000,00  0,00 -1.000,00 

453 01 10.000,00  11.955,25 1.955,25 

Vergütungen der Angestellten

Bezüge und Nebenleistungen der beamteten 
Hilfskräfte

Haushaltsvermerk

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen auf Grund 
der Unterstützungsgrundsätze

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie 
Umzugskostenvergütungen

Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen 
Beamtinnen und Beamten

Die Ausgaben der Hauptgruppen einschließlich der Titel-
gruppe 55 sind jeweils über die Hauptgruppe hinaus bis zu
20 v.H. der Ausgabemittel der deckungsberechtigten
Zweckbestimmungen gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der Hauptgruppen sind die Ausgaben jeweils
gegenseitig deckungsfähig.

Zuführungen an die Versorgungsrücklagen

Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie 
von Betriebsärztinnen, Betriebsärzten und 
Fachkräften für Arbeitssicherheit 
(als freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei
Titel 422 01                       1.955,25 €

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei
Titel 422 01                     76.349,06 €

Deckung für
Titel 422 02                     76.349,06 €
Titel 453 01                       1.955,25 €
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Titel 
Soll

2006
 €

Ist
2006

 €

Abweichung
Ist ./. Soll

 €

Enforcement

Zweckbestimmung

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 15.000,00  12.487,82 -2.512,18 

517 01 11.000,00  10.890,00 -110,00 

518 01 58.000,00  57.769,44 -230,56 

Haushaltsvermerk

519 01 5.000,00  2.050,33 -2.949,67 

525 01 75.000,00  9.748,91 -65.251,09 

Haushaltsvermerk

526 01 25.000,00  0,00 -25.000,00 

526 02 125.000,00  73,30 -124.926,70 

Haushaltsvermerk

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

527 01 40.000,00  21.454,16 -18.545,84 

539 99 30.000,00  16.974,05 -13.025,95 

542 01 5.000,00  0,00 -5.000,00 

Haushaltsvermerk

Mieten und Pachten

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige 
Gebrauchsgegenstände

Vermischte Verwaltungsausgaben

Öffentlichkeitsarbeit

Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

Sachverständige

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dienstreisen

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 
Räume

Gerichts- und ähnliche Kosten

Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr-
und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unent-
geltlich abgegeben wird.

Aus- und Fortbildung

Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an
Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich
abgegeben werden.
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Titel 
Soll

2006
 €

Ist
2006

 €

Abweichung
Ist ./. Soll

 €

Enforcement

Zweckbestimmung

543 01 5.000,00  0,00 -5.000,00 

Haushaltsvermerk

545 01 10.000,00  8.470,12 -1.529,88 

Schuldendienst

561 01 0,00  0,00 0,00 

671 01 150.000,00  0,00 -150.000,00 

682 01 5.000.000,00  4.999.795,00 -205,00 

812 01 0,00  0,00 0,00 

919 01 0,00  0,00  0,00 

Haushaltsvermerk

Erläuterungen

Gem. § 17a Satz 5 i.V.m. 12 Abs. 4 FinDAG kann mit
Zustimmung des Verwaltungsrates in Höhe des Überschusses
des Vorjahres eine Rücklage für Investitionsvorhaben
gebildet werden.

Besondere Finanzierungsausgaben

Zuführungen an die Rücklage für Investitionen 

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel
361 01 geleistet werden.

Zinsen für Betriebsmitteldarlehen

Zuweisung an die Deutsche Prüfstelle für 
Rechnungslegung

Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Ausgaben für Investitionen

Verwaltungskostenerstattung 

Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse 
(ohne Investitionen)

Veröffentlichung und Dokumentation

Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
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Titel 
Soll

2006
 €

Ist
2006

 €

Abweichung
Ist ./. Soll

 €

Enforcement

Zweckbestimmung

Titelgruppe 55

Haushaltsvermerk

511 55 10.000,00  0,00 -10.000,00 

518 55 5.000,00  0,00 -5.000,00 

525 55 5.000,00  0,00 -5.000,00 

Haushaltsvermerk

532 55 100.000,00  0,00 -100.000,00 

812 55 25.000,00  3.633,12 -21.366,88 

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen 7.000,00  137.110,53 130.110,53 
Übrige Einnahmen / Umlage 6.505.000,00  15.645.356,62 9.140.356,62 

Gesamteinnahmen 6.512.000,00  15.782.467,15 9.270.467,15 

Ausgaben

Personalausgaben 813.000,00  538.686,03 -274.313,97 
Sächliche Verwaltungsausgaben 404.000,00  139.918,13 -264.081,87 
Schuldendienst 0,00  0,00 0,00 
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 5.150.000,00  4.999.795,00 -150.205,00 
Ausgaben für Investitionen 0,00  0,00 0,00 
Informationstechnik 145.000,00  3.633,12 -141.366,88 

Gesamtausgaben 6.512.000,00  5.682.032,28 -829.967,72 

Gesamtergebnis (Überschuss) 10.100.434,87 

Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie 
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 
Software, Wartung

Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr-
und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unent-
geltlich abgegeben wird.

Aus- und Fortbildung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, 
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 
Hardware, Software

Erwerb von IT-Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen, Software

Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen

Ausgaben für die Informationstechnik und Datenüber-
tragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenstände, Software, Wartung



 
  
 
 
 
 
 

Vermögensrechnung 
 

der 

 

Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht 

Enforcement  
 
 

für das Haushaltsjahr 2006 
 
 

 



Vorbemerkungen 
 
Nach § 17d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) in Verbindung mit § 8 
der Verordnung über die Umlegung von Kosten der Bilanzkontrolle (BilKoUmV) erhebt die 
BaFin eine gesonderte Umlage als Erstattung für Kosten im Zusammenhang mit der 
Erfüllung von Aufgaben nach Abschnitt 11 des Wertpapierhandelsgesetzes. 
 
In 2006 wurden Umlagevorauszahlungen nach § 9 Bilanzkontrollkosten-
Umlageverordnung (BilKoUmV) für das Jahr 2007 erhoben. Darüber hinaus gingen weiter 
Zahlungen auf die in 2006 gemäß §§ 9, 14 Abs. 1, 2 BilKoUmV erhobenen 
Umlagevorauszahlungsforderungen für die Jahre 2005 und 2006 ein. Soweit von der 
BaFin festgesetzte und angeforderte Umlagebeträge aufgrund von Umlage-
vorauszahlungsbescheiden für die Jahre 2005 bis 2007 bis zum Ende des Haushaltsjahres 
2006 nicht geleistet wurden, werden diese als Forderungen der BaFin gegenüber den 
umlagepflichtigen Unternehmen betrachtet und entsprechend ausgewiesen.  
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